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Vorwort: Die Stiftung als strategischer Anker

Vermogen ist mehr als eine Zahl auf dem Konto —
es ist das, was wir daraus machen: Verantwortung,
Gestaltungskraft und Sinn. Gegeniber der eigenen
Familie, gegenuber nachfolgenden Generationen,
gegeniber der Welt, in der wir leben.

Als Berater mit langjahriger Erfahrung im internationalen

Steuer- und Strukturierungsrecht begegne ich immer wieder Mandanten,
die nicht nur ihr Vermogen sichern, sondern auch Ordnung schaffen wollen:
eine klare Linie, ein geschitztes Umfeld, ein verbindliches Regelwerk. Genau
daflr ist die liechtensteinische Stiftung gemacht.

Sie ist kein Steuertrick, keine Modeerscheinung und kein Zufallsprodukt. Sie
ist das Ergebnis eines gewachsenen Rechtsverstandnisses, einer professio-
nellen Beraterkultur und einer wirtschaftlichen Ordnung, die dem Gedanken
von Nachhaltigkeit, Stabilitat und Werterhalt verpflichtet ist. Fir viele mei-
ner Mandanten wurde sie zu einem SchlUsselinstrument: fir Nachfolge, fir
Governance, fur Ruhe.

Diese Broschiire soll Ihnen keine Versprechungen machen. Sie soll erklaren, ab-
wagen und inspirieren. Sie soll zeigen, warum die liechtensteinische privatnit-
zige Stiftung mehr ist als ein Vehikel — namlich ein strategischer Anker in einer
Welt voller Veranderung. Und sie soll Mut machen, Uber das eigene Vermogen
hinauszudenken: an Menschen, an Familie, an Wirkung, an Zukunft.

Ich lade Sie ein, dieses Instrument kennenzulernen — mit aller gebotenen
Sorgfalt, aber auch mit der Offenheit, die grofle Entscheidungen verdienen.

o

Willi Plattes - CEO PlattesGroup - Wirtschaftssenator h.c.
Asesor Fiscal — n2 colegiado 862
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1. Herkunft, Rechtsgrundlagen und Entwicklung

Die liechtensteinische privatnitzige Stiftung (nachfolgend der Einfachheit
halber nurmehr ,Stiftung®) ist das Produkt einer traditionsreichen Rechts-
entwicklung, die bis in die erste Halfte des 20. Jahrhunderts zurlickreicht. lhr
Ursprung liegt in der Einfihrung des Personen- und Gesellschaftsrechts
(PGR) im Jahre 1926. Mit diesem Gesetz etablierte das Flrstentum ein ei-
genstandiges, modernes und bis heute bemerkenswert liberales Stiftungs-
recht. Es war von Beginn an das Ziel, auslandischen Investoren und vermo-
genden Familien eine attraktive rechtliche Heimat fur ihre Vermodgensstruk-
turen zu bieten — ein Ziel, das Liechtenstein Uber Jahrzehnte hinweg konse-
quent verfolgt und erfolgreich umgesetzt hat.

Die gesetzliche Grundlage der Stiftung findet sich heute in den Artikeln 552
§§ 1 bis 41 PGR. Diese Regelungen definieren nicht nur die wesentlichen
Merkmale der Stiftung als juristische Person ohne Mitglieder oder Gesell-
schafter, sondern regeln auch deren Errichtung, Organisation, Verwaltung,
Kontrolle, Auflosung sowie die Rechte der Beglinstigten. Der Gesetzgeber in
Liechtenstein hat frih erkannt, dass das Vertrauen in das Rechtsinstitut der
liechtensteinischen Stiftung unter Wahrung einer weitreichenden Privatau-
tonomie zentrale Bedurfnisse der internationalen Klientel sind — und hat
diese durch gezielte Gesetzesanpassungen immer wieder gestarkt.

Ein entscheidender Meilenstein war die Totalrevision des Stiftungsrechts im
Jahr 2009. Mit dieser Reform reagierte der Gesetzgeber auf veranderte in-
ternationale Rahmenbedingungen, insbesondere auf Forderungen nach
Ausraumung von bestehenden Rechtsunsicherheiten und Klarung offener
Rechtsfragen i.Z.m. der treuhandischen Stiftungserrichtung, Rechtsstellung
von Beglinstigten etc. . Die Reform brachte nicht nur mehr rechtliche Klar-
heit fUr Stifter und Beglnstigte, sondern auch klare Regelungen zur Kon-
trolle und Dokumentation von Stiftungsstrukturen. Zugleich wurde jedoch
das bewahrte Prinzip der weitreichenden Privatautonomie und der dadurch
gebotenen Gestaltungsfreiheit bewahrt: Der Stifter kann nach wie vor weit-
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reichend selbst Uber die Struktur, Ziele und Begunstigten der Stiftung ent-
scheiden — dies allerdings innerhalb eines klar gesetzlich definierten Rah-
mens.

Die politische und gesetzgeberische Reaktion Liechtensteins auf internatio-
nale Kritik — etwa nach der Finanzkrise 2008 — war bemerkenswert schnell
und kooperativ. Bereits 2013 bekannte sich das Firstentum in einer Regie-
rungserklarung unter anderem zum OECD-Standard fir Transparenz und In-
formationsaustausch in Steuersachen (sog. ,Liechtenstein-Erklarung®). In
der Folge wurden zahlreiche bi- und multilaterale Abkommen im Bereich der
Steuerregularisierung, darunter auch mit Deutschland, abgeschlossen. Zu-
dem trat Liechtenstein frih der sogenannten ,Early-Adopters Group” des
automatischen Informationsaustauschs bei, der seit 2016 konsequent um-
gesetzt wird.

Diese Offnung hin zu mehr Transparenz fiihrte naturgemaR zu einem Riick-
gang der Zahl sog. treuhanderischer Stiftungen. Wahrend im Jahr 2007 noch
Uber 48.000 Stiftungen in Liechtenstein registriert waren, hat sich diese Zahl
bis Ende 2022 auf knapp 9.700 reduziert — davon rund 8.000 privatnitzige
und rund 1.700 gemeinnttzige Stiftungen. Die Stiftung hat sich damit von
einem teilweise missverstandenen Finanzplatzprodukt zu einem rechtskon-
formen und werthaltigen Instrument der internationalen Vermdgensstruk-
turierung gewandelt.

Im europaischen Vergleich ist Liechtenstein mit Abstand der wichtigste Stif-
tungsstandort im Private-Client-Bereich.

Land Anzahl Privatstiftungen Bemerkung
Liechtenstein ca. 8.000 international gepragt
Osterreich ca. 3.000 nationale Ausrichtung
Deutschland ca. 1.300 meist gemeinniitzig
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Zum Vergleich: In Osterreich existieren rund 3.000 Privatstiftungen, in
Deutschland sind es lediglich rund 1.300 Familienstiftungen — viele davon
offentlich-rechtlicher oder gemeinnltziger Natur. Die liechtensteinische
Stiftung hingegen ist auf internationale Mandanten und die Erflllung mafRk-
geschneiderter, oft komplexer Zwecke ausgerichtet.

lhre Beliebtheit verdankt sie dabei nicht nur ihrer rechtlichen Flexibilitat,
sondern auch der institutionellen Professionalitat des Standorts Liechten-
stein und der internationalen rechtlichen Anerkennung der Stiftung: Hoch-
spezialisierte Treuhander, Banken, Steuerberater, Anwalte und Behorden
gewahrleisten eine effiziente und rechtssichere Umsetzung der Stiftungs-
ziele. Auch in Zeiten zunehmender Regulierung bleibt Liechtenstein damit
ein attraktiver Ankerplatz fUr internationales Vermogen — nicht trotz, son-
dern wegen seines konsequent modernisierten Stiftungsrechts und der effi-
zienten sorgfaltigen Aufsicht des Finanzmarktes.

2. Wesen und Struktur der liechtensteinischen Stiftung

Das Rechtsinstitut der Stiftung ist in ihrer rechtlichen Konstruktion einzigar-
tig. Die Stiftung ist eine rechtsfahige juristische Person, die kein Eigentime-
rinteresse kennt, keine Mitglieder hat und keinem Gesellschafterwillen un-
terliegt. Ihr Zweck wird vom Stifter (dies kdnnen auch mehrere Personen
sein) einseitig festgelegt — entweder durch eine unter Lebenden getroffene
Verfligung oder testamentarisch — und ist dauerhaft bindend, sofern sich
der Stifter nicht bestimmte Anderungsrechte ausdricklich vorbehilt.
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Element Gestaltungsspielraum

Zweck privatnUtzig, gemeinnitzig, Mischformen
Beglnstizie konkret bestimmt, oder einzelne Klassen
. Rechtsanspruch, anlassbezogen, nach freiem Ermes-
Ausschittung [RIrLAEl, zogen, i
sen
sUlieed von ,,null Einfluss“ bis ,Vetorecht”

Wesensmerkmal der Stiftung ist das sogenannte ,verselbstandigte Zweck-
vermogen®. Das bedeutet, dass der Stifter mit Griindung der Stiftung be-
stimmte Vermodgenswerte dauerhaft der Erflllung eines bestimmten
Zwecks widmet. Dieser Vermdgensstock wird rechtlich vom Vermogen des
Stifters getrennt und dem Zugriff sowohl des Stifters als auch etwaiger Drit-
ter entzogen — ein Prinzip, das Grundlage fir den hohen Vermogensschutz-
charakter der Stiftung bildet.

Der gesetzliche Rahmen sieht vor, dass der Stiftungszweck rechtlich zulassig,
bestimmt und aullerhalb der blofen Selbstzweckverfolgung liegen muss.
Verboten ist es also, eine Stiftung nur zu dem Zweck zu errichten, dass sie
selbst fortbesteht. Inhaltlich jedoch lasst das PGR dem Stifter erhebliche ge-
stalterische Freiheit: Er kann karitative, gemeinnitzige oder rein privatnit-
zige nach aullen gerichtete Zwecke verfolgen — auch in gemischter Form.
Gerade diese , Zweckoffenheit” ist ein wesentliches Merkmal des liechten-
steinischen Stiftungsrechts und erlaubt eine sehr prazise Abstimmung auf
individuelle Familienkonstellationen, steuerliche Zielsetzungen und Vermo-
gensstrategien.
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Das rechtliche Fundament der Stiftung besteht aus mehreren hierarchisch
geordneten Dokumenten: in der Regel umfasst die Stiftungserklarung die
Stiftungsurkunde (Statuten), die Stiftungszusatzurkunde (Beistatut) und al-
lenfalls erganzende Reglements, die die Urkunden detailliert ausfihren.
Diese Dokumente definieren Zweck, Beglinstigung, Struktur (Organisation),
Entscheidungsmechanismen, Stiftungs-Governance, Vermogensverwaltung
etc. Diese Dokumente sind in einem klaren Hierarchieverhaltnis zueinander
organisiert — wobei die Stiftungsurkunde als tragendes Grunddokument als
Stiftungsverfassung gilt und alle weiteren Dokumente darauf aufbauen mus-
sen. Diese mehrschichtige Dokumentationsstruktur tragt wesentlich zur Fle-
xibilitat der Stiftung bei, weil sie erlaubt, unterschiedliche Themenbereiche
differenziert und ggf. vertraulich zu regeln.

Ein weiterer zentraler Aspekt der liechtensteinischen Stiftung ist das Kon-
zept der ,Begiinstigung”. Der Stifter kann einzelne Personen, Gruppen oder
durch objektive Merkmale definierte Kreise als Beglinstigte einsetzen —etwa
Familienangehorige, Nachkommen, bestimmte Erben, wohltatige Organisa-
tionen oder strategische Partner. Die Beglinstigung kann dabei als fester An-
spruch bzw. als aufschiebend bedingte fixierte Anwartschaft auf die Vor-
nahme einer bestimmten Zuwendung oder als bloRe Anwartschaft auf Vor-
nahme einer ermessensbasierten Zuwendung ausgestaltet werden.

Anders als in anderen Jurisdiktionen ist der Stifter in Liechtenstein nicht voll-
standig von einer moglichen Kontrolle der Stiftung rechtlich ausgeschlossen.
Er kann sich bei Errichtung der Stiftung bestimmte sog. Stifterrechte vorbe-
halten — etwa in Form eines Widerrufsrechts, oder Kontroll-, Anderungs-
bzw. Vetorechten. Der Vorbehalt von den jeweiligen Stifterrechten ist je-
doch mit Bedacht zu wahlen: Eine zu starke Kontrolle des Stifters kann im
Ergebnis zu einer steuerlichen Transparenz der Stiftung fuhren, d. h. zur
Nichtanerkennung der Trennung von Stifter- und Stiftungsvermdgen — ins-
besondere aus Sicht auslandischer Steuerbehdrden.
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Was die wirtschaftliche Betatigung betrifft, so ist eine Stiftung in Liechten-
stein grundsatzlich nicht zur selbstandigen unternehmerischen Tatigkeit be-
stimmt. Eine Ausnahme gilt allerdings dort, wo eine Beteiligung an einem
Unternehmen oder ein wirtschaftlicher Betrieb erforderlich ist, um den
Zweck der Stiftung zu verwirklichen — etwa im Falle von Holdingstiftungen
oder bei der Verwaltung unternehmerischer Beteiligungen im Rahmen der
Vermogenssicherung.

Die Stiftung ist also nicht ,,starr”, sondern vielmehr ein anpassbares Rechts-
instrument, das es im Rahmen der Stiftungsdokumente erlaubt, wirtschaft-
liche Realitaten mit familiaren, sozialen oder philanthropischen Zielsetzun-
gen zu verbinden. lhr Erfolg liegt in dieser Vielgestaltigkeit —und in der Mog-
lichkeit, die Interessen mehrerer Generationen unter einem einheitlichen
Regelwerk zu bindeln.

Im Ergebnis ist die liechtensteinische Stiftung ein juristisch durchdachtes,
wirtschaftlich effizientes und steuerlich strategisch einsetzbares Vehikel zur
Sicherung und Bewahrung komplexer Vermogensstrukturen. Ihre Attraktivi-
tat liegt nicht nur in der Rechtsform selbst, sondern auch in der Moglichkeit
der vielseitigen und flexiblen Ausgestaltung.

3. Grundungsverfahren und Dokumentationsstruktur

Die Errichtung einer liechtensteinischen Stiftung erfolgt durch eine einsei-
tige Willenserklarung des Stifters, die sogenannte Stiftungserklarung. Dieses
konstitutive Rechtsgeschaft unterscheidet sich grundlegend von anderen
gesellschaftsrechtlichen Grindungen: Es bedarf keiner Gesellschafter, kei-
ner Einlagen in Form von Anteilen und keiner kapitalmaRigen Beteiligung
Dritter. Die Stiftung entsteht durch Widmung von Vermaogen zur Verfolgung
eines bestimmten Zwecks — sei es inter vivos, also zu Lebzeiten des Stifters,
oder mortis causa, also von Todes wegen durch letztwillige Verfiigung oder
Erbvertrag.
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Die Stiftungserklarung muss in schriftlicher Form abgegeben und in einer
Stiftungsurkunde dokumentiert werden. Sie muss vom Stifter unterzeichnet
und diese Unterschrift 6ffentlich beglaubigt werden. Das Stiftungsrecht er-
laubt auch die Errichtung einer Stiftung durch einen mandatierten Stellver-
treter.

Das gesetzlich vorgesehene Mindestkapital der Stiftung betragt CHF 30.000 (al-
ternativ EUR oder USD). Dieses muss bei Griindung vollstandig zur Verfligung
stehen und durch einen entsprechenden Nachweis bestatigt werden. Das Kapi-
tal wird in der Regel in einem speziellen Grindungskapital Konto bei einem
liechtensteinischen oder europaischen Kreditinstitut hinterlegt. Wesentliche
Elemente der Stiftungserrichtung sind die Stiftungserklarung, die Definition des
Stiftungszwecks sowie die Widmung des Kapitals (,essentialia negotii”).

Die Stiftungsdokumente untergliedern sich in eine dreistufige Struktur:

1. Stiftungsurkunde (Statuten): Sie ist das grundlegende Dokument der
Stiftung und enthalt neben der Stiftungserklarung die rechtlich zwin-
gend vorgeschriebenen Mindestangaben: den Willen bzw. die Erkla-
rung zur Errichtung der Stiftung, die Bezeichnung der Stiftung (Name
bzw. Firma), den Sitz, die Widmung des Stiftungsvermagens, das zu-
mindest dem gesetzlichen Mindestkapital entsprechen muss, den Stif-
tungszweck, einschlielSlich der Bezeichnung der konkreten oder nach
objektiven Merkmalen individualisierbaren Beglinstigten oder des Be-
glnstigtenkreises, sofern nicht ausdricklich auf eine Stiftungszu-
satzurkunde verwiesen wird, Datum der Errichtung, die Dauer (falls
begrenzt), Regelungen Uber die Bestellung, Abberufung, Funktions-
dauer sowie Art der Geschaftsfihrung (Beschlussfassung) und Vertre-
tungsbefugnis (Zeichnungsrecht) des Stiftungsrats sowie allfalliger
weiterer Organe, die Regelung bzw. Verwendung des Vermogens im
Auflosungsfall, und die Personalien des Stifters bzw.— bei indirekter
Stellvertretung — auch die Daten des Stellvertreters. Die Stiftungsur-
kunde bildet die formale Grundlage jeder liechtensteinischen Stiftung
(Stiftungsverfassung).
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Stiftungszusatzurkunde (Beistatut/Beistatuten): Dieses erganzende
Dokument ist in der Praxis weit verbreitet. Es erlaubt die vertrauliche
Festlegung zentraler Inhalte — insbesondere des Beglinstigtenkreises,
der Ausschittungsmodalitaten, der Vermogensverwaltungskriterien
und weiterer interner Vorgaben. Der Erlass einer Zusatzurkunde ist
nur zulassig, wenn eine solche in der Stiftungsurkunde auch vorgese-
henist. Ihre Inhalte dirfen der Stiftungsurkunde nicht widersprechen,
konnen diese aber inhaltlich wesentlich erweitern und konkretisieren.

. Reglemente: Diese dienen der weiteren internen Organisation und Kon-

kretisierung des Stifterwillens— etwa zur Ausgestaltung von Kontrollme-
chanismen, Vorgaben zur Honorierung von Organen oder zur Regelung
von Entscheidungsablaufen. Ebenso kdnnen in diesen Reglementen die
Beweggriinde des Stifters zur Stiftungsgriindung, seine sonstigen konkre-
ten Absichten, Wertvorstellungen oder auch langfristige Ziele, kurzum die
Modalitaten fur Ausschittungen festgelegt werden (sog. Ausschittungs-
reglements). Diese Reglemente kdnnen vom Stifter oder vom Stiftungsrat
erlassen werden. Auch hier gilt: Voraussetzung ist eine ausdrickliche Er-
machtigung in der Stiftungsurkunde oder Zusatzurkunde.

Innerhalb von 30 Tagen nach Errichtung muss der Stiftungsrat die Grindung
der Stiftung beim Amt fir Justiz mittels einer sogenannten Grindungsan-
zeige anzeigen. Sie enthalt Angaben zur Stiftung, ihren Organen, dem Kapi-

talnachweis sowie eine Bestatigung, dass Beglnstigte durch den Stifter be-

stimmt worden sind.

lhre R

ichtigkeit muss von einem in Liechtenstein zugelassenen Berufstrager

(z. B. Treuhander, Anwalt) bestatigt werden. Die Stiftung kann auch freiwillig

(sofer

n keine Eintragungspflicht nach Art 552 § 14 Abs. 5 PGR besteht) im

Handelsregister eingetragen werden.
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Dokument Inhalt / Funktion Sichtbarkeit

SiftamesugE Zweck, Sitz, Name, Kapital, Organe, offentlich einsehbar
Dauer, Aufldsung (bei Eintragungspflicht)

Zusatzurkunde - . o

(e e e e BegUnstigte, Ausschuttungsmodali- vertraulich

tuten) taten, interne Vorgaben

SeelmEiie Detailregelungen: Anlagepolitik, tern

Governance, Kontrollrechte

Rein privatnitzige Stiftungen sind grundsatzlich von der Eintragungspflicht
im Handelsregister befreit. Lediglich gemeinnitzige Stiftungen und pri-
vatnitzige Stiftungen, die auf spezialgesetzlicher Grundlage ein nach kauf-
mannischer Art gefihrtes Gewerbe betreiben mussen, zwingend im Han-
delsregister eingetragen werden. Diese Stiftungen erlangen erst mit der Ein-
tragung ihre Rechtspersonlichkeit.

FUr den Bestandsnachweis im Rechtsverkehr kann die Stiftung auf Antrag beim
Amt fir Justiz eine sogenannte Amtsbestatigung anfordern. Diese Bestatigung
stellt jedoch keine inhaltliche Prifung der Dokumente oder deren Genehmigung
dar, sondern dient allein dem Nachweis der formellen Errichtung.

Zusammengefasst lasst sich sagen: Die Grindung einer liechtensteinischen
Stiftung folgt einem formalisierten, aber inhaltlich sehr flexiblen Verfahren
und erlaubt ein hohes Maf an Gestaltungsfreiheit.

4. Formen und Zweckausrichtungen

Die Flexibilitat des liechtensteinischen Stiftungsrechts erlaubt eine Vielzahl
an Ausgestaltungen, die sich im Wesentlichen entlang des verfolgten Zwecks
unterscheiden lassen. Dabei ist grundsatzlich zwischen gemeinnitzigen und
privatnitzigen Stiftungen zu differenzieren — wobei in der Praxis insbeson-
dere die privatnutzige Stiftung in Ausgestaltung einer Familien-, Holding-
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bzw. Unternehmenstragerstiftung eine herausragende Rolle spielt. Misch-
formen mit Uberwiegend privatnitzigem Zweck spielen ebenso eine nicht
unwesentliche Rolle.

Im Zentrum jeder Stiftung steht der Stiftungszweck. Er wird vom Stifter bei
Grindung definiert und bestimmt, worauf die Tatigkeit der Stiftung ausge-
richtet ist.

Die Familienstiftung

Die mit Abstand am haufigsten gewahlte Form ist die Familienstiftung. Sie
dient der langfristigen Versorgung, Unterstitzung oder Férderung von An-
gehdrigen einer oder mehrerer Familien. Ziel ist es, familiaren Zusammen-
halt zu wahren, Vermdgen vor Zersplitterung zu schitzen und gleichzeitig
Sicherheit Uber Generationen hinweg zu gewahrleisten. Der Gesetzgeber
unterscheidet innerhalb dieser Kategorie zwei Spielarten:

a) Reine Familienstiftung

Bei dieser Variante widmet sich die Stiftung ausschlieSlich der Unterstit-
zung von Angehorigen einer oder mehrerer Familien. Die Beglinstigung er-
folgt anlassbezogen — beispielsweise fur Erziehung, Ausbildung, Lebensun-
terhalt, Krankheit oder Altersvorsorge. Ausschittungen setzen typischer-
weise eine konkrete Bedarfssituation voraus. Das Stiftungsverméogen wird
ausschlielRlich fur die vorgenannten Zwecke verwendet und es findet sich
diese Ausgestaltung haufig bei Nachfolgeregelungen mit enger Bindung an
individuelle Versorgungsfalle.

b) Gemischte Familienstiftung

Hier liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Unterstitzung einer oder meh-
rerer Familien, jedoch konnen erganzend auch andere, privatnitzige oder
sogar gemeinnutzige Zwecke verfolgt werden. Die gemischte Familienstif-
tung erlaubt voraussetzungslose Ausschittungen — also auch ohne konkre-
ten Anlass oder Bedarf, sowohl an Familienmitglieder als auch z.B. gemein-
nutzige Institutionen.
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In der Praxis zeigt sich, dass gemischte Familienstiftungen haufiger Anwen-
dung finden, weil sie nicht nur unterstiitzend, sondern auch strategisch wir-
ken konnen.

Die mittelbare Unternehmenstragerstiftung (Holdingstiftung)

Eine weitere bedeutende Auspragung ist die Holdingstiftung. Sie wird primar
zur strukturierten Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen eingesetzt.
Anders als die Familienstiftung, deren Fokus auf der Beglinstigung naturli-
cher Personen liegt, steht bei der Holdingstiftung die Blindelung und Steue-
rung unternehmerischer Vermogenswerte im Mittelpunkt.

Die Stiftung selbst betreibt kein nach kaufmannischer Art gefihrtes Ge-
werbe, sondern fungiert als Holding. Sie halt Anteile an Unternehmen, be-
einflusst auf diese Weise deren strategische Ausrichtung und kann — Gber
den Stiftungsrat als stimmberechtigtes Organ — unmittelbaren Einfluss auf
die Geschaftsfihrung von Beteiligungen nehmen. Dies bietet nicht nur die
Moglichkeit, operative Geschaftsrisiken zu isolieren, sondern schitzt auch
vor Zersplitterung des Unternehmens im Erbfall.

Besonders vorteilhaft ist, dass die Beteiligungen Uber die Stiftung generati-
onsubergreifend stabil gehalten werden kénnen. Eine Zerschlagung im Rah-
men der Erbfolge — wie sie haufig bei direkt gehaltenen Anteilen droht —
kann so vermieden werden.

Die unmittelbare Unternehmenstragerstiftung

Im Unterschied zur Holdingstiftung, die ausschliel3lich Anteile an Unterneh-
men halt, kann eine Unternehmenstragerstiftung auch operativ tatig wer-
den — also selbst ein Unternehmen fihren. Diese Form ist im liechtensteini-
schen Recht jedoch die Ausnahme. Sie ist nur zuldssig, wenn die unterneh-
merische Tatigkeit dem Zweck der Stiftung unmittelbar dient. Fir privatnit-
zige Stiftungen ist dies insbesondere dann mdglich, wenn die gewerbliche
Tatigkeit erforderlich ist, um das Vermoégen ordnungsgemal zu verwalten —
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zum Beispiel bei groRen Immobilienbestanden oder Beteiligungen an Fami-
lienunternehmen mit operativer Einheit.

Rein steuerlich wie rechtlich ist die Unternehmenstragerstiftung heikel: So-
bald eine privatnUtzige Stiftung aktiv unternehmerisch tatig wird, verliert sie
den Zugang zu vereinfachten Regimen wie beispielsweise dem PVS-Status.
Sie unterliegt dann nicht nur einer umfassenderen Rechnungslegungs-
pflicht, sondern auch einer strengeren Aufsichtspflicht und steuerlich poten-
ziell nachteiligen Qualifikationen — insbesondere im Ausland.

Daher empfiehlt es sich, unternehmerische Tatigkeiten Uber Tochtergesell-
schaften oder separate Rechtstrager zu strukturieren, wahrend die Stiftung
lediglich die strategische Kontrolle ausbt.

Mischformen

Viele Stiftungen kombinieren mehrere Funktionen: So kann eine Familien-
stiftung mit Holdingstruktur gleichzeitig der Versorgung der Familie dienen,
strategische Beteiligungen verwalten und unternehmerische Entscheidun-
gen absichern. Ebenso ist es mdglich, privat- und gemeinnitzige Elemente
zU integrieren, etwa wenn Teile des Vermogens karitativen Zwecken gewid-
met werden, wahrend andere der Familienstrategie dienen (vgl. gemischte
Familienstiftung).

Gerade diese Kombinationsfahigkeit macht die liechtensteinische Stiftung
zu einem der vielseitigsten Instrumente fir Nachlassplanung, Family Gover-
nance und internationale Vermogensarchitektur. Sie erlaubt es, wirtschaft-
liche und emotionale Interessen zu verbinden, klare Leitplanken fir die
Nachfolge zu setzen und familiaren Frieden Uber Generationen hinweg zu
sichern.
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5. Organe, Governance und Kontrolle

Das liechtensteinische Stiftungsrecht gewahrt dem Stifter grofRe Freiheit bei
der organisatorischen Ausgestaltung ,seiner” Stiftung. Dennoch ist die
Funktionsfahigkeit einer Stiftung wesentlich von einer klaren, rechtssiche-
ren und nachvollziehbaren Governance-Struktur abhangig. Der Gesetzgeber
schreibt dabei bestimmte Mindestanforderungen vor, erlaubt aber dartber
hinaus vielfadltige Erweiterungen. Insbesondere der Grundsatz des , Checks
and Balances” — also der internen Kontrolle und wechselseitigen Uberwa-
chung — pragt die Struktur liechtensteinischer Stiftungen in der Praxis.

Der Stiftungsrat — das Leitungsorgan

Das Herzstlick jeder liechtensteinischen Stiftung ist der Stiftungsrat. Er ist
das einzig zwingend vorgeschriebene Organ und Gbernimmt die Geschafts-
fihrung sowie die AulRenvertretung der Stiftung. Seine Hauptaufgabe be-
steht darin, den in der Stiftungsurkunde niedergelegten Zweck umzusetzen
und die Vermogenswerte entsprechend zu verwalten. Dabei hat er nicht nur
formale Treuepflichten, sondern unterliegt auch materiellen Leitlinien: Er
muss im Interesse der Stiftung handeln und darf sich nicht von sachfremden
Motiven leiten lassen.

Seit der Stiftungsrechtsreform 2009 muss der Stiftungsrat aus mindestens
zwei Mitgliedern bestehen. Zulassig sind sowohl natlrliche als auch juristi-
sche Personen, wobei aber mindestens ein Mitglied die Voraussetzungen
nach Art. 180a PGR erfillen muss —also zum Beispiel ein zugelassener liech-
tensteinischer Treuhander, Rechtsanwalt oder Reprdasentant mit vergleich-
barer Qualifikation und Anerkennung (,,sog. 180a-Person®).

Die Mitglieder des Stiftungsrats werden in der Regel erstmals durch den Stifter
anlasslich der Stiftungserrichtung ernannt. Danach sieht die Praxis zumeist ein
Kooptationsmodell vor: Der bestehende Stiftungsrat erganzt sich selbst, indem
er bei Ausscheiden eines Mitglieds einen Nachfolger beruft.
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Alternativ kann auch ein anderes Organ wie ein Beirat oder der Stifter selbst
(sofern er sich in der Stiftungsurkunde ein entsprechendes Bestellrecht vorbe-
halten hat) mit der Bestellung- bzw. Wiederbestellung neuer Stiftungsratsmit-
glieder betraut werden. Aus Governance Griinden empfiehlt sich eine Bestellung
des Stiftungsrats durch ein von diesem unabhangigen Gremium.

Die Amtsdauer kann zeitlich befristet oder unbefristet sein. Ebenso kann eine
Abberufung an bestimmte Voraussetzungen geknipft werden — etwa Alter,
bestimmte Verfehlungen oder Wegfall von Voraussetzungen (z. B. Verlust der
Berufszulassung bei Treuhandern). Die Stiftungserklarung sollte hierzu klare
Regelungen enthalten, um spatere Unsicherheiten zu vermeiden.

Der Stiftungsrat hat sich bei seinen Entscheidungen an der sogenannten Bu-
siness Judgement Rule zu orientieren, wonach seine Haftung entfallt, sofern
er auf Basis angemessener Informationen zum Wohle der Stiftung handelt.
Bei entgeltlicher Tatigkeit haftet der Stiftungsrat fir leichte und grobe Fahr-
lassigkeit, bei unentgeltlicher Tatigkeit nur fir grobe Fahrlassigkeit oder Vor-
satz. Seine Tatigkeit kann vergltet werden — Ublicherweise wird dies im Rah-
men eines Reglements geregelt.

Der Reprasentant

Sofern keine inlandische Zustelladresse besteht, ist eine Stiftung verpflich-
tet, einen gesetzlichen Reprdasentanten mit Sitz in Liechtenstein zu bestel-
len. Dieser fungiert als Empfangsberechtigter gegeniber Behdrden und Ge-
richten. Die Reprasentanz ist als Teil der Grindungsanzeige im Handelsre-
gister zu hinterlegen bzw. einzutragen und bleibt auch beiinterner Umstruk-
turierung der Stiftung als gesetzlich verankerte Pflicht bestehen.
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Organ Funktion / Rolle

Protektor Kontrollinstanz mit Vetorechten bei kritischen Entscheidungen
Kurator Vertreter bestimmter Beglinstigter / Familienzweige
Kollator Mitwirkung bei Ausschittungsentscheidungen

Beirat Beratung in Strategie, Family Governance, Investments

Revisionsstelle

Nur bei gemeinnltzigen Stiftungen und Stiftungen, die freiwillig der Stif-
tungsaufsichtsbehorde (STIFA) unterstellt werden, ist die Bestellung einer
Revisionsstelle gesetzlich zwingend vorgeschrieben. In allen anderen Fallen
ist die Bestellung optional, etwa zur Starkung der internen Governance.

Die Revisionsstelle ist ein unabhangiges Organ der Stiftung. Ihre Aufgabe
besteht in der jahrlichen Prifung der ordnungsgemalien Verwaltung und
Verwendung des Stiftungsvermogens. Sie berichtet sowohl an den Stif-
tungsrat als auch — bei beaufsichtigten Stiftungen — an die Stiftungsauf-
sichtsbehorde. In der Praxis umfasst diese Tatigkeit neben der bilanziel-
len Priifung auch die Uberpriifung der Ermessensausiibung, etwa bei dis-
kretiondaren Beglinstigungen.

Kontrollorgan — freiwilliges Aufsichtsinstrument

Eine Besonderheit des liechtensteinischen Stiftungsrechts ist die Mdglichkeit,
ein Kontrollorgan einzusetzen. Dieses kann neben oder anstelle der Revisions-
stelle tatig werden und Gbernimmt interne Aufsichtsfunktionen. Kontrollorgane
kdnnen natlrliche Personen, Revisionsgesellschaften oder auch der Stifter
selbst sein — sofern Letzterer keine sonstigen Stifterrechte ausubt.
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Das Kontrollorgan hat einmal jahrlich zu prifen, ob das Stiftungsvermdgen
zweckgemald verwendet wird. Bei Beanstandungen hat es sowohl den Stif-
tungsrat als auch die Beglinstigten und ggf. das Gericht zu informieren. Ist
ein Kontrollorgan eingerichtet, treten die individuellen Auskunfts- und Infor-
mationsrechte der Beglinstigten deutlich zurdck.

Weitere fakultative Organe: Beirat, Protektor, Kurator, Kollator

Dariber hinaus kann der Stifter weitere Organe vorsehen —mit beratender,
zustimmender oder kontrollierender Funktion (sog. Neben- oder Hilfsor-
gane). Diese sogenannten fakultativen Organe sind in der Praxis ein bewahr-
tes Mittel zur Schaffung von Checks & Balances sowie die Schaffung speziel-
ler Kompetenz- und Entscheidungszentren. Zu den gelaufigsten Ausgestal-
tungen zahlen:

e Beirat — Kontroll- und Mitwirkungsrechte, Einsichts- und Zustimmungs-
rechte, Anhorungsrechte

e Protektor — wacht Gber den Stiftungsrat, hat haufig Vetorechte bei kriti-
schen Entscheidungen,

e Kurator — vertritt die Interessen bestimmter Beglinstigter oder Familien-
zweige,

e Kollator — wirkt an der Auswahl von Beglinstigten mit

e Kommissionen — zu denken ist an eine Vergabekommission, Anlagekom-
mission udgl.

Diese Organe sind nicht zur Vertretung der Stiftung befugt. Ihre Existenz und
Zustandigkeiten sollten stets in der Stiftungsurkunde und in einem erganzenden
Reglement klar beschrieben sein, um spatere Konflikte oder steuerliche Risiken
— etwa im Hinblick auf die steuerliche Transparenz — zu vermeiden.
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6. Rechte und Stellung von Begunstigten

Im Zentrum jeder privatnitzigen Stiftung steht —in direkter oder indirekter Form
— die Frage, wem das Stiftungsvermaogen letztlich zugutekommt. Die Beglinstig-
ten sind die juristisch und wirtschaftlich berechtigten Personen, die vom Zweck
der Stiftung profitieren. In der liechtensteinischen Rechtsordnung ist ihre Rolle
differenziert und detailliert geregelt. Dabei ist nicht nur entscheidend, ob ein
Anspruch auf Beglnstigung besteht, sondern auch in welcher Form, zu welchem
Zeitpunkt und mit welchem rechtlichen Gewicht.

Typologie der Begunstigten
Das liechtensteinische Stiftungsrecht kennt vier zentrale Kategorien:

1. Beglinstigungsberechtigte: Diese Personen haben einen klaren, klagba-
ren Anspruch auf eine Leistung aus der Stiftung — etwa eine wiederkeh-
rende Zahlung, eine Einmalzuwendung oder eine bestimmte Sachleis-
tung. Die Modalitaten dieser Leistungen sind durch die Stiftungsdoku-
mente konkret geregelt. Der Stiftungsrat hat keinen Ermessensspiel-
raum, sondern ist zur Leistung verpflichtet. Solche Beginstigten wer-
den meist in der Zusatzurkunde namentlich oder zumindest individuali-
sierbar (etwa als ,die ehelichen Nachkommen des Stifters“) bezeichnet.

2. Anwartschaftsberechtigte: Hierbei handelt es sich um Personen, die un-
ter bestimmten Bedingungen —z. B. Erreichen eines bestimmten Alters,
Tod eines anderen Beglinstigten oder Eintritt eines definierten Ereignis-
ses — in den Rang eines Beglinstigungsberechtigten aufsteigen. Diese
Anwartschaft ist rechtlich gesichert und kann nicht willkirlich entzogen
werden. Ein Beispiel ware ein Enkelkind, das mit Vollendung des 25. Le-
bensjahrs Anspruch auf Ausbildungskosten erhalt.

3. Ermessensbeglinstigte: Diese Gruppe ist die in der Praxis haufigste.
Hier entscheidet der Stiftungsrat — gegebenenfalls unter Einbindung
weiterer Gremien — in seinem freien Ermessen, ob, wann und in wel-
chem Umfang eine Zuwendung erfolgt. Die betreffende Person hat
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keinen klagbaren Anspruch auf Auszahlung oder Leistung, wohl aber
ein Recht auf ordnungsgemalle Ermessensausibung. Dies bedeutet:
Der Stiftungsrat darf sein Ermessen nicht willkurlich, diskriminierend
oder ohne Bezug zum Stiftungszweck austiben. Das Ermessen muss
sachlich begriindet und nachvollziehbar sein.

Letztbeglinstigte: Diese Personen oder Organisationen erhalten das
verbleibende Stiftungsvermogen im Falle einer Auflésung der Stiftung
nach abgeschlossener Liquidation. Fehlt eine ausdrickliche Regelung,
fallt das Vermdgen an das Land Liechtenstein. Hat sich der Stifter ein
Widerrufsrecht vorbehalten, aber keine Bestimmung zur Vermogens-
verwendung im Falle eines Widerrufs vorgesehen, gilt er selbst als
Letztbeglnstigter.

Beschreibung Anspruch?

Beglinstigungsberechtigte ja

Konkreter, klagbarer Anspruch auf

Leistung (z. B. Zahlung, Versorgung)

Anwartschaftsberechtigte spater

Zukinftiger Anspruch bei Eintritt eines

Ereignisses (z. B. Alter, Tod Dritter)

Ermessensbeglinstigte nein

Kein Anspruch — nur Aussicht auf Zu-

wendung bei positiver Entscheidung

Letztbeglnstigte bedingt

Erhalten das Restvermaogen bei Liqui-

dation der Stiftung
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Rechte der Begunstigten

Die Rechte der Beglinstigten lassen sich in zwei groe Gruppen einteilen:
Leistungsrechte und Kontrollrechte.

Leistungsrechte stehen — wie oben beschrieben — ausschliefllich den Be-
glnstigungsberechtigten und (nach Eintritt der Voraussetzungen) Anwart-
schaftsberechtigten zu. Ermessensbegiinstigte haben hingegen keinen un-
mittelbaren Anspruch, wohl aber ein Recht auf faire Behandlung. Die Stif-
tungserklarung sollte klar festlegen, ob Zuwendungen regelmaRig, anlassbe-
zogen oder rein diskretionar erfolgen sollen. Ebenso wichtig ist die Festle-
gung der Entscheidungsstrukturen: Wer entscheidet Uber die Beglinstigung
— der Stiftungsrat allein, ein Beirat, ein Protektor?

Die Kontrollrechte der Beglinstigten sind ein wichtiges Element der Stiftung
und differenziert ausgestaltet:

e Einsichtsrecht: Gemal Art 552 § 9 PGR haben Beglinstigte das Recht, Ein-
sicht in zentrale Dokumente der Stiftung zu nehmen — insbesondere in
die Stiftungsurkunde, die Zusatzurkunde und vorhandene Reglemente.
Dieses Recht besteht jedoch nur, soweit eigene Rechte betroffen sind.
Informationen Uber andere Beglinstigte oder interne Geschaftsunterla-
gen konnen verweigert werden.

e Auskunfts- und Rechenschaftsanspruch: Begiinstigungsberechtigte und
aktive Ermessensbeglnstigte konnen Berichte, Buchhaltungsunterlagen
und Informationen Gber das Stiftungsvermogen einsehen. Sie haben An-
spruch auf eine nachvollziehbare Berichterstattung Gber die Mittelver-
wendung und die Zweckverwirklichung der Stiftung. Auch hier gilt jedoch:
Das Informationsrecht ist beschrankt auf den eigenen Anspruch, nicht auf
die Gesamtstruktur.
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e Eingeschrankte Rechte bei Kontrollorganen oder Stifterrechten: Die Kon-
trollrechte entfallen oder werden eingeschrankt, wenn entweder ein un-
abhangiges Kontrollorgan gemals Art 552 § 11 PGR installiert wurde, die
Stiftung der Aufsicht durch die Stiftungsaufsichtsbehorde unterliegt oder
sich der Stifter ein Widerrufsrecht vorbehalten hat, ohne Drittbegtins-
tigte einzusetzen. In diesen Fallen wird davon ausgegangen, dass ausrei-
chende Kontrolle institutionell gewahrleistet ist.

Verhaltnis zwischen Stifter und Begunstigten

Ein zentrales Merkmal der liechtensteinischen Stiftung ist, dass der Stifter
nicht zwingend von der Stiftung ausgeschlossen ist. Er kann — wenn ge-
wlnscht — selbst Beglinstigter sein oder als Mitglied eines Organs (z. B. Bei-
rat, Kontrollgremium) Einfluss nehmen. In der Praxis ist jedoch besondere
Vorsicht geboten: Eine zu enge Verbindung zwischen Stifter und Begtlinstig-
tem kann steuerlich zur sog. ,Transparenz” fihren — also zur Nichtanerken-
nung der Trennung zwischen Stifter- und Stiftungsvermaogen, insbesondere
im deutschen Steuerrecht.

Auch bei Beglnstigten innerhalb der Familie ist die steuerliche Einordnung
im Herkunftsstaat entscheidend. Je nach Ausgestaltung kann eine Ausschut-
tung aus der Stiftung im Ausland als Schenkung, als Einkommen oder als
steuerfreier Vermogenszufluss gewertet werden. Dies hangt stark vom je-
weiligen nationalen Steuerrecht und von der internationalen Anerkennung
der Stiftung als eigenstandiges Rechtssubjekt ab.

Gestaltungsspielraume und Praxistipps

Die Festlegung des Beglinstigtenkreises zahlt zu den sensibelsten Elementen
der Stiftungsgestaltung. Sie sollte:

e 5o konkret wie notig, aber so flexibel wie moglich formuliert sein,

e klare Ausschuttungskriterien enthalten, die auslegbar, aber nicht willktr-
lich sind,
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e Ermessensspielraume absichern durch erganzende schriftliche Erklarun-
gen des Stifters in den verschiedenen Stiftungsdokumenten (z.B. Verga-
bereglements),

e langfristige Anderungen ermdglichen (z. B. durch Ernennung von Kurato-
ren oder Aufsichtsgremien).

In der Praxis empfiehlt es sich, die Struktur regelmaRig zu Uberprifen —ins-
besondere, wenn neue Familienmitglieder hinzukommen, Lebenssituatio-
nen sich andern oder steuerliche Rahmenbedingungen im Herkunftsland
modifiziert werden. Die liechtensteinische Stiftung ist zwar ein statisches
Rechtsgebilde, kann aber durch kluge Initialgestaltung und erganzende In-
strumente dynamisch wirken.

7. Vermogensschutz, Haftungsfragen und Glaubigerzugriff

Die liechtensteinische Privatstiftung ist — in ihrer rechtlichen Konstruktion —
eines der wirksamsten Instrumente zum Schutz von Vermogenswerten ge-
genlber externen Zugriffen. Dieser sogenannte ,Asset Protection“-Charakter
ergibt sich aus der Trennung von Stifter und Stiftungsvermaogen: Sobald das
Vermadgen rechtswirksam auf die Stiftung Ubertragen wurde, gehdrt es ihr
selbst — nicht mehr dem Stifter. Dieser Grundsatz gilt mit einer solchen Kon-
sequenz, dass auch Glaubiger, Pflichtteilsberechtigte oder potenzielle Erben
des Stifters nur in eng definierten Ausnahmefallen Zugriff erlangen kénnen.
Dennoch ist der Schutz nicht absolut. Er ist an klare Voraussetzungen gebun-
den — und er endet dort, wo rechtsmissbrauchliche Strukturen erkennbar
werden oder die Stiftung faktisch wie ein Treuhandverhaltnis gestaltet ist.

Trennung des Stiftungsvermodgens vom Privatvermogen

Die Grundlage des Vermogensschutzes bildet der Grundsatz der Verselb-
standigung des Zweckvermogens. Mit der Grindung und der wirksamen
Widmung geht das eingebrachte Vermogen aus dem Eigentum des Stifters
Uber und wird Teil des Stiftungskapitals. Weder der Stifter noch Beglinstigte
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haben dingliche Rechte an diesem Vermdgen, solange keine Ausschittung
erfolgt oder vertragliche RicklUbertragungsrechte bestehen.

Diese Entkoppelungist stark —aber nicht grenzenlos. Sie wird durchbrochen,
wenn der Stifter sich ibermalig Rechte vorbehalt, etwa ein weitreichendes
Anderungsrecht, ein jederzeitiges Widerrufsrecht oder umfassende Wei-
sungsbefugnisse. In diesen Fallen kann im Einzelfall —insbesondere aus Sicht
auslandischer Steuer- oder Vollstreckungsbehdrden — die Selbstandigkeit
der Stiftung angezweifelt und eine sogenannte ,beherrschte Struktur” an-
genommen werden.

Pflichtteilsrecht und Schenkungsanfechtung

Ein haufiges Thema in der Praxis ist die Absicherung gegen Pflichtteilsan-
spriche im Erbfall. In vielen Rechtsordnungen —insbesondere im deutschen,
osterreichischen oder franzdsischen Erbrecht — kénnen Pflichtteilsberech-
tigte Ausgleichsanspriche gegen Personen geltend machen, die vom Erblas-
ser Schenkungen erhalten haben. Diese Pflichtteilserganzungsanspriche
sollen verhindern, dass durch lebzeitige Schenkungen das Pflichtteilsrecht
ausgehohlt wird.

Das liechtensteinische Recht kennt diese Form der Nachlasserganzung nur in
eingeschranktem MaRe. Nach Art. 29 Abs. 5 IPRG (Internationales Privatrecht)
ist ein Pflichtteilserganzungsanspruch nur dann zulassig, wenn er sowohl nach
dem Erbrecht als auch nach dem Recht des Erwerbsvorgangs erlaubt ist. Da
der Erwerbsvorgang bei einer Stiftung nach liechtensteinischem Recht in der
Regel nicht als Schenkung, sondern als eigenstandige Zweckwidmung gilt, be-
stehen flr auslandische Anspruchsteller nur sehr begrenzte Moglichkeiten.

Zudem ist im liechtensteinischen Recht der Zeitraum, innerhalb dessen eine
lebzeitige Zuwendung Uberhaupt relevant ist, auf zwei Jahre vor dem Todes-
fall beschrankt. Das bedeutet: Friihzeitig vorgenommene Ubertragungen an
eine Stiftung sind weitgehend unangreifbar — ein enormer Vorteil gegen-
Uber anderen europaischen Strukturen.
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Glaubigerschutz und Art 552 § 36 PGR

Einen weiteren zentralen Vermogensschutzmechanismus stellt § 36 Abs. 1
PGR dar. Er erlaubt es dem Stifter, in der Stiftungserklarung ausdricklich zu
bestimmen, dass Beglnstigungsrechte nicht durch Glaubiger vollstreckt
werden kdnnen. Voraussetzung ist, dass es sich um eine Familienstiftung
oder eine gemischte Familienstiftung handelt. Glaubiger der Beglnstigten
haben in diesem Fall keinen Zugriff auf die ihnen zustehenden Anspriiche —
es sei denn, eine Ausschittung wurde bereits vorgenommen und ist auf dem
Privatkonto der beglinstigten Person eingelangt.

In der Praxis bedeutet dies: Solange eine Beglinstigung nicht konkret ausbe-
zahlt wurde, bleibt das Stiftungsvermogen geschitzt. Es handelt sich also
um einen besonders wirkungsvollen Schutzschirm gegen Pfandung, Insol-
venz oder wirtschaftliche Risiken auf Seiten der Beglnstigten.

Diese Vermdgensabschirmung ist in ihrer Reichweite bemerkenswert — sie
sollte jedoch nur in transparenter Abstimmung mit den steuerlichen Rege-
lungen im Herkunftsland eingesetzt werden, da bestimmte auslandische
Rechtsordnungen derartige Schutzklauseln als Verstols gegen den ordre
public werten konnten.

Schenkungsanfechtung im Fall der Insolvenz

Ein weiteres mogliches Einfallstor fir Glaubiger stellt das Anfechtungsrecht
dar —insbesondere bei Stiftungen, die im zeitlichen Nahbereich einer drohen-
den Insolvenz gegriindet oder ausgestattet wurden. Auch hier kennt das liech-
tensteinische Recht spezifische Regeln: Die sogenannte Rechtssicherungsord-
nung (RSO) begrenzt Anfechtungsrechte auf Rechtshandlungen, die innerhalb
eines Jahres vor Bewilligung der Zwangsvollstreckung erfolgt sind.

Zudem mussen Anfechtungen nicht nur nach dem Recht des Herkunftslan-
des zulassig sein, sondern auch nach liechtensteinischem Recht. In der Pra-
xis ist es daher haufig nicht moglich, eine Stiftung im Ausland erfolgreich
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anzugreifen, selbst wenn ein auslandisches Gericht eine Verurteilung aus-
spricht — denn eine Vollstreckung auslandischer Urteile in Liechtenstein ist
nur unter engen Voraussetzungen moglich und wird regelmaRig verweigert,
wenn die liechtensteinische Rechtsordnung betroffen ist.

Missbrauch und ordre-public-Problematik

Auch wenn die liechtensteinische Stiftung erhebliche Schutzmechanismen
bietet, steht sie unter kritischer Beobachtung. Insbesondere in Fallen, in de-
nen eine Stiftung nachweislich zur Steuerverkirzung, zur Glaubigerbenach-
teiligung oder zur Verschleierung von Eigentumsverhaltnissen genutzt
wurde, kann auslandischen Gerichten die Anerkennung der Stiftung versagt
werden.

So hat etwa das OLG Dusseldorf in mehreren Urteilen festgestellt, dass die
missbrauchliche Nutzung einer liechtensteinischen Stiftung zur Umgehung
deutscher Steuerpflichten zur Nichtigkeit der Stiftung im Inland fihren kann.
Zwar richtet sich diese Sanktion nicht gegen die Stiftung selbst — wohl aber
gegen ihre Wirkung im jeweiligen Herkunftsstaat des Stifters. In der Konse-
quenz kann das zur steuerlichen Durchgriffshaftung oder zur zivilrechtlichen
Unwirksamkeit der VermogensUbertragung fihren.

Vor diesem Hintergrund ist es essenziell, dass die liechtensteinische Stiftung
nicht als Scheinkonstruktion, sondern als realitatsgerechte Vermogensstruk-
tur konzipiert wird — mit klarer Governance, nachvollziehbaren Zweckset-
zungen und einem erkennbaren wirtschaftlichen Eigenleben.
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8. Steuerliche Behandlung in Liechtenstein

Die steuerliche Attraktivitat der liechtensteinischen Privatstiftung ist kein
Zufall, sondern Ergebnis einer bewusst gestalteten Steuerpolitik, die Rechts-
klarheit, Standorttreue und internationale Anschlussfahigkeit miteinander
vereint. Im Zentrum steht dabei ein einfaches, europarechtskonformes Kor-
perschaftsteuerrecht, das fur Stiftungen je nach Aktivitatsgrad zwei Modelle
vorsieht: die reguldre Ertragsteuerpflicht oder die beglinstigte Besteuerung
als Private Vermogensstruktur — kurz PVS.

Die Ertragsteuer

Grundsatzlich unterliegt jede juristische Person in Liechtenstein —also auch
die Stiftung — der Ertragsteuer. Nach dem liechtensteinischen Steuergesetz
betragt der einheitliche, proportionale Steuersatz 12,5 % auf den steuerli-
chen Reingewinn. Steuerpflichtig sind sowohl inlandische als auch auslandi-
sche Einkiinfte, wobei der Steuerzugriff an den Sitz oder die tatsachliche Ge-
schaftsleitung in Liechtenstein anknUpft.

Doch der effektive Steuersatz liegt in vielen Fallen deutlich darunter. Grund
daflr sind verschiedene gesetzlich vorgesehene Kirzungen, insbesondere:

e Dividenden und Kapitalgewinne aus Beteiligungen sind steuerfrei,

e Ertrage ausauslandischen Betriebsstatten und Immobilienvermogen sind
ebenfalls befreit,

e Zusatzlich besteht ein sogenannter Eigenkapitalzinsabzug in Hohe von ak-
tuell 4 % auf das modifizierte Eigenkapital. Dieser reduziert den steuer-
pflichtigen Gewinn und wirkt wie ein fiktiver Zinsaufwand — was vor allem
bei substanzreichen Stiftungen zu erheblichen Entlastungen fihrt.

Diese Elemente fihren dazu, dass die effektive Steuerbelastung vieler liech-
tensteinischer Stiftungen bei deutlich unter 12,5 % liegt —in manchen Fallen
faktisch nur die Mindeststeuer anfallt.

Seite 28 / 45

www.plattes.net
ESB57034811; Cami dels Reis 308, Edificio 3A, 2° | 07010 Palma de Mallorca | Spain



https://www.plattes.net/honorare

E

PLATTES PRIVATE CLIENTS

Unabhangig davon gilt fir alle juristischen Personen in Liechtenstein eine
Mindeststeuer von CHF 1.800 pro Jahr, die auf die regulare Steuerlast ange-
rechnet wird.

Die PVS — Private Vermogensstruktur

Flr viele privatnitzige Stiftungen, insbesondere im Family-Office-Umfeld, ist
die sogenannte Private Vermdgensstruktur (PVS) eine beliebte Option. Sie
erlaubt eine stark vereinfachte Besteuerung: Die Stiftung zahlt ausschliefs-
lich die Mindeststeuer von CHF 1.800 jahrlich und muss keine Steuererkla-
rung einreichen. Diese spezielle Art der Besteuerung ist europarechtlich an-
erkannt und so auch in anderen europaischen Rechtsordnungen zu finden.

Steuererleichterung Wirkung
Dividenden aus Beteiligungen steyerfrei
Verdullerungsgewinne (Kapitalgewinne) steuerfrei
Auslandsimmobilien und -betriebsstatten steuerfrei
Eigenkapitalzinsabzug (aktuell 4 %) wie fiktiver Zins — senkt Steuerlast

Die Voraussetzungen fur den PVS-Status sind allerdings eng definiert. Insbe-
sondere darf die Stiftung:

e ausschliellich passiv verwaltend tatig sein, also keine wirtschaftliche Ta-
tigkeit entfalten,

e nurindefinierte Vermogenswerte investieren, etwa: Bankable Assets wie
Finanzinstrumente, Beteiligungen, alternative Anlagen, Bankguthaben,

e keine Immobilien vermieten oder verpachten — eigene Nutzung oder die
unentgeltliche Gebrauchstberlassung an Beglinstigte ist hingegen zulas-

Sig,
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e keinen beherrschenden Einfluss auf operative Gesellschaften ausiben
(bzw. darf dieser Einfluss nicht Uber die Wahrnehmung Ublicher Gesell-
schafterrechte hinausgehen),

e keine entgeltlichen Leistungen fur Dritte erbringen.

Dariber hinaus muss der PVS-Status satzungsmalig verankert und aktiv bei
der Steuerverwaltung schriftlich beantragt und jahrlich erneuert werden. Im
Antrag ist auszuflhren, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erlan-
gung des PVS-Status erfiillt werden. Eine nachtragliche Anderung oder Ver-
letzung der PVS-Kriterien fihren zum Verlust des Status und zur rickwirken-
den Anwendung der regularen Besteuerung.

Steuerart Anwendung auf Stiftungen
Vermabgensteuer nicht existent
Erbschaft-/Schenkungsteuer nicht existent
Quellensteuer (auf Dividenden, Zinsen etc.) entfillt in Liechtenstein
Kapitalverkehrssteuer entfallt
Verlustvortrag moglich (zeitlich unbegrenzt)

In der Praxis bewahrt sich die PVS besonders bei Family-Office-Stiftungen,
die lediglich zum Halten eines fremdverwalteten Wertschriftenportfolios,
zur passiven Beteiligung an Beteiligungsgesellschaften oder zur langfristigen
Sicherung von Privatvermogen eingerichtet wurden — etwa im Rahmen der
Nachfolgeplanung oder zur Abschirmung sensibler Vermdgensbestandteile.
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Weitere steuerliche Vorteile

Neben der im Vergleich niedrigen effektiven Steuerbelastung bietet das
liechtensteinische Steuerrecht weitere wesentliche Vorteile:

e die Stiftung unterliegt keiner Kapitalbesteuerung und die Beglnstigung
unterliegt grundsatzlich keiner Vermdgensbesteuerung,

e keine Quellensteuer auf Dividenden, Zinsen oder Kapitalertrage,

e keine Erbschaft- oder Schenkungsteuer auf Stiftungsebene (und so auch
keine Erbersatzbesteuerung),

e keine Kapitalverkehrssteuer oder sonstige vermogensbezogene Abgaben,

e Verluste aus dem laufenden Betrieb konnen vorgetragen und grofRten-
teils verrechnet werden.

Auch die Verwaltungskosten der Stiftung — etwa fir den Stiftungsrat oder
die externe Vermdgensverwaltung — sind steuerlich abzugsfahig, sofern sie
betrieblich veranlasst und marktiblich sind.

Internationale Akzeptanz

Liechtenstein hat in den vergangenen Jahren seine steuerliche Rechtsord-
nung stark an europaische und internationale Standards angepasst. Das
Steuergesetz entspricht den europarechtlichen Vorgaben. Die Einhaltung
des OECD-Standards zum Informationsaustausch, die Umsetzung des CRS
(Common Reporting Standard), sowie die Existenz von mittlerweile tGber 20
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) starken weiter die internationale Ak-
zeptanz der liechtensteinischen Stiftung als legitimes und transparentes
Strukturierungsinstrument.

Zu beachten ist allerdings: Stiftungen mit PVS-Status sind meist nicht befa-
higt allfallig mit Liechtenstein bestehende DBA — etwa mit Deutschland —
anzuwenden. Das hat insbesondere Konsequenzen fir die Anwendbarkeit
von Quellensteuerentlastungen und die Zurechnung von Einklnften. In sol-
chen Fallen ist eine friihzeitige steuerliche Prifung unerlasslich.
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9. Internationale Anerkennung und steuerliche Relevanz

Die internationale Wirksamkeit einer liechtensteinischen Stiftung hangt
nicht allein von ihrer innerstaatlichen Rechtsgultigkeit ab, sondern vor allem
von der steuerlichen und zivilrechtlichen Anerkennung im jeweiligen Wohn-
sitzstaat des Stifters oder der Beglnstigten. In der Praxis sind es insbeson-
dere grenziberschreitende Sachverhalte — also die Kombination von liech-
tensteinischer Struktur mit auslandischem steuerlichem Wohnsitz —, die be-
sondere Aufmerksamkeit erfordern. Insbesondere in Deutschland, Oster-
reich, der Schweiz oder im angelsachsischen Raum existieren teils sehr un-
terschiedliche Ansatze im Umgang mit Stiftungen. Die Herausforderung liegt
daher in der Synchronisierung der liechtensteinischen Rechtsform mit aus-
landischem Steuerrecht.

Einordnung Wirkung
Vermdgen und Ertrdge gelten steuerlich als weiterhin dem Stif-
Transparent
ter zugehorig — unabhangig von Ausschittungen
Die Stiftung wird als eigenstdandige Einheit behandelt — steuer-
Intransparent
pflichtig wird erst die Ausschittung

Steuerliche Transparenz oder Anerkennung?

Eine der zentralen Fragen bei der steuerlichen Bewertung einer auslandi-
schen Stiftung lautet: Wird die Stiftung als eigenstandiges Steuersubjekt an-
erkannt — oder wird sie steuerlich ,transparent” behandelt?

e Transparente Besteuerung bedeutet, dass Vermdgen und Ertrage der
Stiftung weiterhin dem Stifter oder den Beglinstigten zugerechnet wer-
den — so, als gabe es die Stiftung rechtlich nicht. Diese Sichtweise wird
vor allem dann vertreten, wenn der Stifter sich umfassende Einfluss-
rechte vorbehalten hat (z. B. Anderungs-, Widerrufs-, oder Vetorechte).
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e Intransparente Besteuerung (auch:, opaque”) liegt vor, wenn die Stiftung
als eigenstandiges Vermogenstrager anerkannt wird und ihre Ertrage so-
wie Vermogensbestande aus Sicht des Herkunftsstaats nicht mehr dem
Stifter zugerechnet werden. Dies setzt regelmalig voraus, dass der Stifter
vollstandig und dauerhaft aus der wirtschaftlichen Verfigungsmacht ent-
lassen wurde.

Die Einordnung hat erhebliche Folgen —sowohl fiir die Besteuerung laufen-
der Ertrage, flir etwaige Wegzugs- oder Hinzurechnungsbesteuerung als
auch flr die spatere Besteuerung von Ausschittungen an Begtlinstigte.

Deutschland: eine besonders komplexe Konstellation

Aus deutscher Sicht stellt die Stiftung eine auslandische Vermogensmasse
dar, deren steuerliche Behandlung abhangig ist von ihrer tatsachlichen
Struktur, dem Grad der Einflussnahme durch den Stifter sowie vom wirt-
schaftlichen Bezug zu Deutschland. Die deutsche Finanzverwaltung unter-
scheidet hierbei grob drei Ebenen:

1. Einkommensteuerliche Behandlung laufender Ertrage: Wird die Stif-
tung als transparent beurteilt, werden Ertrage der Stiftung dem Stifter
personlich zugerechnet — unabhangig davon, ob eine Ausschittung
erfolgt. Bei intransparenten Stiftungen erfolgt eine Besteuerung erst
im Moment der Ausschittung — dann regelmaRig als sonstige Ein-
kiinfte (§ 22 Nr. 1 Satz 2 EStG).

2. Erbschaft- und Schenkungsteuer: Die Errichtung der Stiftung selbst —
insbesondere unter Lebenden — kann nach deutschem Recht eine
schenkungsteuerpflichtige Zuwendung darstellen. Auch spatere Aus-
schittungen an deutsche Beglnstigte unterliegen der Schenkung-
steuer, wobei der personliche Freibetrag und die Steuerklasse (je nach
Verwandtschaftsverhaltnis) maRgeblich sind.
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3. Ordre-public-Priifung: In Einzelfallen kann die Anerkennung der Stif-
tung aus zivilrechtlicher Sicht verweigert werden, wenn sie ausschliel$-
lich oder vorrangig zur Umgehung steuerlicher Pflichten oder Glaubi-
gerschutzregeln gegriindet wurde. In der deutschen Rechtsprechung
wurde dies etwa im OLG Dusseldorf wiederholt diskutiert. Die Recht-
sprechung tendiert dazu, eine missbrauchlich eingesetzte Stiftung zi-
vilrechtlich zu ignorieren — mit erheblichen Folgen fir Vollstreckung
und Steuerdurchgriff.

Wichtig ist: Die blofle Grindung in Liechtenstein schiitzt nicht vor Besteue-
rung in Deutschland. Entscheidend ist die Substanz und Ausgestaltung der
Struktur —insbesondere hinsichtlich Stifterrechte, wirtschaftlicher Kontrolle
und Transparenz.

Schweiz, Osterreich und andere Lander

In der Schweiz ist die Anerkennung der Stiftung als eigenstandiges Rechts-
subjekt bei entsprechender Ausgestaltung der Stiftungsdokumente gege-
ben. Ausschittungen an in der Schweiz ansassige Beglinstigte gelten in der
Regel als steuerpflichtige Ertrage (d.h. Einkommen), kdnnen aber u.U. bei
bestimmten Fallkonstellationen privilegiert behandelt werden, wenn sie als
Rickzahlung von Kapital verstanden werden.

In Osterreich ist zwischen der dsterreichischen Privatstiftung und der aus-
landischen Stiftung zu unterscheiden. Letztere wird im Falle Liechtensteins
steuerlich als intransparent anerkannt, wenn (i) kein schriftlicher oder kon-
kludenten Mandatsvertrag besteht, (ii) weder der Stifter noch ein Beglins-
tigter oder eine diesen nahestehende Person Mitglied im Stiftungsrat sind
oder in einem Gremium, dem Weisungsbefugnisse gegeniber dem Stif-
tungsrat zustehen, einsitzen und (iii) kein Abberufungsrecht des Stiftungsra-
tes durch den Stifter, einen Beglnstigten oder eine diesen nahestehende
Person ohne wichtigen Grund besteht. Ausschittungen an in Osterreich
steuerlich ansassige Beglnstigte werden mit 27,5 % Kapitalertragsteuer be-
legt, sofern die Stiftung nicht als transparent eingestuft wird.
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Andere europaische Lander — etwa Frankreich, Italien oder Spanien — be-
handeln auslandische Stiftungen Ublicherweise als transparente Strukturen,
mit entsprechenden steuerrechtlichen Konsequenzen. In vielen Fallen wer-
den sie als ,fideikommissarische Strukturen” eingestuft und unterliegen
Meldepflichten, Mindestbesteuerung oder pauschaler Einkommenszurech-
nung. Hier empfiehlt sich stets eine landerspezifische Analyse und enge Ab-
stimmung mit den Steuerberatern.

Automatischer Informationsaustausch (AlA)

Seit 2016 ist Liechtenstein Teil der ,,Early Adopters Group” des Common Re-
porting Standard (CRS) der OECD. Das bedeutet: Finanzintermediare sind
verpflichtet, Informationen Uber wirtschaftlich Berechtigte an die zustandi-
gen Behorden zu melden, die diese wiederum an die Steuerbehorden der
Wohnsitzstaaten der betroffenen Personen Ubermitteln.

Betroffen sind:

e Stifter,

e Beglnstigte (Ermessensbegiinstigte nur, wenn sie eine Ausschittung er-
halten haben),

e Kontrollpersonen (z. B. auslandischer Stiftungsrat, Beirat, Protektoren,
Kuratoren),

e alle natlrlichen Personen mit Kontrolle auf die Stiftung.

Transparenz ist inzwischen ein unumganglicher Teil jeder ernstzunehmen-
den internationalen Vermogensstrukturierung.

10. Praxisfragen und Fallstricke — was ist zu beachten

Die Grindung und die Verwaltung einer liechtensteinischen Stiftung sind
keine rein formalen Akte, sondern erfordern strategisches Denken, interdis-
ziplinares Wissen und vorausschauende Planung. Zwar bietet das Stiftungs-
recht des Flrstentums eine aullergewohnlich hohe Gestaltungsfreiheit —
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doch gerade diese Freiheit birgt auch Risiken. Fehler bei der Konzeption, un-
klare Formulierungen in der Stiftungserklarung oder fehlende Abstimmung
mit den steuerlichen Gegebenheiten im Wohnsitzstaat kdnnen gravierende
Folgen haben. Um die Chancen der Stiftung voll auszuschopfen, sollten zent-
rale Praxisfragen im Vorfeld systematisch durchdacht werden.

Die Bedeutung der Initialgestaltung

Die Stiftung lebt von ihren Grindungsdokumenten. Die Stiftungserklarung,
die Stiftungsurkunde, die Zusatzurkunde und allfdllige Reglemente sind
mehr als blolle Formalien — sie bilden die Verfassung der Stiftung. Jeder un-
klare Begriff, jede fehlende Regelung kann spater zu Unsicherheit, Streit
oder gar zur steuerlichen Aberkennung der Struktur fihren.

Wichtige Fragen, die bei der Konzeption geklart werden sollten:

e Soll die Stiftung ausschlielllich der Vermdgensverwaltung dienen oder
auch gesellschaftliche/unternehmerische Funktionen Gbernehmen?

e Soll der Stifter eine Organfunktion bekleiden — rein (z. B. als Stiftungsrat,
Protektor)?

e Soll sich der Stifter bestimmte Stifterrechte vorbehalten und wenn ja,
welche (Anderungs-, Bestell-, Widerrufsrechte)?

e Wie wird der Beglinstigtenkreis konkret definiert? Bleibt Raum flr spa-
tere Anderungen?

e Welche Rechte und Pflichten hat der Stiftungsrat — und wer kontrolliert
ihn?

e Wie wird mit Konflikten, Unklarheiten oder Veranderungen der Lebens-
verhaltnisse umgegangen?

Bereits an dieser Stelle zeigt sich: Eine gute und funktionierende Stiftung ist
immer auch das Ergebnis guter Kommunikation — mit Rechtsanwalten, Steuer-
beratern, Family-Offices und idealerweise auch mit den klinftigen Beteiligten.
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Fehlender wirtschaftlicher Bruch

Ein besonders haufiger Fehler in der Praxis ist die mangelnde Trennung zwi-
schen Stifter und Stiftung — sei es rechtlich, wirtschaftlich oder faktisch. Wird
eine Stiftung zwar formal errichtet, aber vom Stifter weiterhin dominiert,
kontrolliert oder , fernverwaltet”, stellt dies nicht nur ein Risiko flr die recht-
liche Anerkennung dar, sondern fihrt in vielen Landern — insbesondere in
Deutschland — zur steuerlichen Transparenz.

Solche , kontrollierten Stiftungen” gelten aus steuerlicher Sicht haufig als
nicht existent und sohin transparent. Vermogen und Ertrage werden weiter-
hin dem Stifter zugerechnet — mit allen steuerlichen Konsequenzen. Um die-
ses Risiko zu vermeiden, ist eine klare funktionale Trennung erforderlich.
Dazu gehoren:

e Verzicht auf umfassende Anderungs- oder Widerrufsrechte,
e Einsetzung von unabhangigen Organen,

e echte Ubertragung des Vermogens ohne Riickforderungsrechte oder
Ruckfallklauseln,

e nachvollziehbare Rechenschaftslegung und Dokumentation.

Ungenau definierte Begunstigung

Ein weiterer neuralgischer Punkt betrifft die Ausgestaltung der Beglinstigten-
rechte. Wird der Beglnstigtenkreis zu vage beschrieben, kann dies zu Ausle-
gungskonflikten fihren. Wird er zu eng gezogen, fehlt es an Flexibilitat. Ebenso
wichtig ist die klare Regelung, ob ein Rechtsanspruch auf Ausschittungen be-
steht oder nicht —und wie Ermessensentscheidungen zustande kommen sollen.

Fehlende Klarheit in der Definition des Beginstigtenkreises kann auch zu
Meldepflichten und Problemen beim automatischen Informationsaus-
tausch fGhren. Wer ist wirtschaftlich berechtigter? Wer muss gemeldet
werden? Auch hier gilt: Eine prazise Dokumentation reduziert Risiken —
juristisch wie steuerlich.
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Unstimmigkeit zwischen Struktur und steuerlicher Zielsetzung

Viele Stiftungen werden gegriindet, um eine bestimmte steuerliche Wirkung
zu erzielen — etwa zur Vermeidung der Wegzugsbesteuerung, zur Abschir-
mung von Vermogen oder zur Reduktion von Erbschaftsteuer. Doch diese
Ziele lassen sich nur erreichen, wenn die Struktur im Einklang mit dem je-
weiligen Steuerrecht des Wohnsitzstaates steht.

Praxisfehler entstehen haufig durch:

e Verwendung von Standardvorlagen ohne individuelle Prifung,

e unvollstandige Integration steuerlicher Spezialregeln (z. B. § 15 AStG, § 6
AStG in Deutschland),

e fehlende Abstimmung mit dem Steuerberater im Heimatstaat,

e Unterschatzung der Wirkung von Informationsaustausch und Register-
pflichten.

Fehlende Nachsteuerung bei Lebensveranderungen

Eine Stiftung ist ein dauerhaftes Instrument — das Leben hingegen ist dyna-
misch. Familiare Veranderungen (Geburten, Scheidungen, Todesfalle), wirt-
schaftliche Entwicklungen oder ein Wechsel des steuerlichen Wohnsitzes
konnen die urspringliche Struktur Uberfordern, wenn keine Anpassungsme-
chanismen vorgesehen sind.

Hier bewahrt sich ein kluger Einsatz von Reglementen, Erganzungsbefugnis-
sen und — wenn rechtlich moéglich — Beratungs- oder Kontrollorganen, die
auf neue Gegebenheiten reagieren konnen, ohne den gesamten Stiftungs-
rahmen infrage zu stellen.

Ein haufiger Fehler ist es, die Stiftung nach der Griindung sich selbst zu Uber-
lassen. Tatsachlich bedarf es regelméRiger Uberpriifungen —juristisch, steu-
erlich und strategisch. Ein ,Stiftungs-Check-up“ alle drei bis funf Jahre ist
daher empfehlenswert.
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11. Fazit: Chancen, Grenzen und strategischer Nutzen

Die liechtensteinische Stiftung ist kein Exot, kein Relikt und keine Geheim-
waffe — sie ist ein modernes, rechtlich anerkanntes und in der Praxis vielfach
bewahrtes Strukturierungsinstrument fir vermdgende Familien, international
mobile Unternehmer und Family Offices. Ihr Nutzen liegt nicht im Spektaku-
laren, sondern im Substanziellen: Sie ermdglicht, was viele andere Strukturen
nicht leisten kdnnen — eine verldssliche Verbindung zwischen Vermagen,
Zweckbindung, Generationeninteressen und rechtlicher Klarheit.

Die Chancen: Freiheit, Schutz, Kontinuitat

Zentrale Vorteile der Stiftung liegen in ihrer Gestaltungsfreiheit. Kaum eine
andere Rechtsform erlaubt es, Gber Generationen hinweg Werte zu sichern,
Einfluss zu steuern und Familieninteressen verbindlich zu regeln.

Zudem bietet die Stiftung einen systemimmanenten Vermogensschutz: Ein-
mal Ubertragenes Vermdgen wird aus dem Privatbereich des Stifters recht-
lich herausgel6st. Es unterliegt nicht mehr der Erbfolge, nicht mehr der Zu-
griffsmoglichkeit durch Glaubiger und — bei sorgfaltiger Gestaltung — auch
nicht der willkiirlichen Anderung durch spitere Generationen. Diese Tren-
nung ist nicht nur juristisch relevant, sondern auch psychologisch: Die Stif-
tung ist ein Ort der Entkoppelung — von Emotion, von Erbansprichen, von
kurzfristigem Denken.

Steuerlich bietet die Stiftung —insbesondere in der Ausgestaltung als Private
Vermogensstruktur (PVS) — ein hohes Mals an Planbarkeit, Verwaltungsver-
einfachung und Kosteneffizienz. Die Kombination aus einer pauschalen Min-
destbesteuerung, dem Verzicht auf Erbschafts- oder Vermdgensteuern so-
wie der Moglichkeit internationaler Beteiligungshaltung macht sie zu einem
idealen Vehikel im globalisierten Vermogenskontext.
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Die Grenzen: Transparenz, Fremdwahrnehmung, steuerliche
Einordnung

Doch die Stiftung ist kein Freifahrtschein —und sie ist schon gar kein rechts-
freier Raum. Internationale Entwicklungen wie der automatische Informati-
onsaustausch, Transparenzregister, steuerliche Transparenzregeln und
Anti-Avoidance-Malnahmen haben auch vor Liechtenstein nicht Halt ge-
macht. Wer eine Stiftung griindet, um sich der steuerlichen Verantwortung
zu entziehen, wird heute weder im Inland noch im Ausland langfristig erfolg-
reich sein.

Das Bild der Stiftung in der Offentlichkeit ist ambivalent. Wahrend sie in Liechten-
stein als zivilrechtlich anerkannte Struktur mit klaren Regeln gilt, wird sie in manchen
anderen Landern — insbesondere in Deutschland —immer noch mit Misstrauen be-
trachtet. Die Folge sind erhdhte Anforderungen an die Dokumentation, an die Offen-
legung und an die zivilrechtliche Argumentation im Kontext von Erbschaft, Schen-
kung oder steuerlicher Ansassigkeit.

Gerade deshalb ist eine professionelle Gestaltung so entscheidend: Eine Stif-
tung entfaltet nur dann ihre volle Wirkung, wenn sie strategisch konzipiert,
steuerlich abgestimmt, juristisch belastbar und operativ umsichtig geflihrt wird.

Der strategische Nutzen: Stiftungen als zukunftsfahige Architektur

In einer Welt, in der Mobilitat, Komplexitat und Unsicherheit zunehmen,
wird die Nachfrage nach verbindlichen, generationenibergreifenden Struk-
turen steigen. Die liechtensteinische Stiftung bietet hier eine Plattform, auf
der individuelle Interessen, wirtschaftliche Ziele und rechtliche Sicherheit in
Einklang gebracht werden kénnen.

Sie ist kein Ersatz fur gute Fihrung, familiaren Zusammenhalt oder unter-
nehmerische Vision. Aber sie kann diesen Werten eine Form geben. Sie kann
daflir sorgen, dass sie Uber das eigene Leben hinaus Bestand haben. Und sie
kann helfen, dort Ordnung zu schaffen, wo andernfalls Unsicherheit und Zer-
splitterung drohen wirden.
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Ob als Holdingstruktur, Nachfolgeinstrument, Family-Governance-Plattform
oder strategischer Vermogensanker: Die Stiftung ist nicht nur ein juristisches
Gebilde — sie ist ein Konzept. Und wie jedes Konzept verlangt, sie nicht nur
einen Grindungsakt, sondern eine Haltung.

Wer bereit ist, diese Verantwortung anzunehmen, findet in der liechtenstei-
nischen Stiftung ein kraftvolles, zeitgemales und — bei richtiger Handha-
bung — erstaunlich stabiles Instrument flr das 21. Jahrhundert.

Schlussbemerkung und Danksagung

Wir empfehlen niemandem pauschal, eine Stiftung zu errichten. Was wir emp-
fehlen, ist ein offenes Gesprach — Uber Ziele, iber mdgliche Spannungen, Uber
Gestaltungsraume. Uber das, was wirklich zahlt. Die liechtensteinische Stiftung
kann dann ein hervorragendes Ergebnis dieses Dialogs sein, wenn sie aus Klar-
heit entsteht, und nicht aus Panik, keinesfalls Steuerflucht oder taktischem Ver-
steckspiel. Das ist eine zentrale Botschaft der vorangegangenen Ausfiihrungen,
die durch Herrn Dr. Erek Nuener und Frau Dr. Eva-Maria Rhomberg aus Liech-
tenstein durch ihre Mitarbeit wertvoll bereichert wurden — herzlichen Dank!

Willi Plattes
CEO PlattesGroup - Wirtschaftssenator h.c.
Asesor Fiscal — n2 colegiado 862
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Grundungsprozess fur eine liechtensteinische Stiftung

Erstberatungsgesprach <—o

Vorstellung der Einsatz-
moglichkeiten einer liech-
tensteinischen Stiftung, Ab-
klarung der BedUrfnisse
und Winsche.

e == Mandatierung zur Erstellung
von Entwirfen

Mandatierung zwecks Vorbe-
reitung von Urkunden im
Hinblick auf die Errichtung ei-
ner Stiftung.

Erstellung der Entwiirfe = e

Erste Ausfertigung der Stif-
tungsurkunde und weiterer
Dokumente fir die Stif-
tungserrichtung.

o ==p Priifung der Entwirfe
durch Klienten/Berater

Besprechung und Uberarbei-
tung der Entwdrfe, Erstellung
der finalen Stiftungsdoku-
mente
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Prifung der Entwiirfe <= e
durch die Behorden I

Einholung verbindlicher |
Auskinfte (Steuerbehdrde,
etc.) zu den erstellten 0 = KYC Onboarding

Dokumenten. |dentifikation des Vertrags-

partners (Klient/Stifter/
Stiftung und Organe) und der
wirtschaftlich berechtigten
Personen. Information zur

Vermogensherkunft

Stiftungserrichtung <= o (,Source of Wealth” und

,Source of Funds®).
Errichtung der Stiftung auf )

Grundlage der abgestimm-
ten Entwdrfe.

0 ==p Konstituierende Sitzung

| Feststellung der Stiftungsver-
haltnisse und des Stiftungs-
I vermogens, Fassung von Be-
Aufnahme des <= o schlissen (z.B. Mandatierung
Arbeitsprozesses Buchhalter, Vermogensver-
walter).
Beginn der Stiftungstatig-
keiten mit kontinuierli-
chem Monitoring.
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Checkliste: Die liechtensteinische Stiftung im Uberblick

1. Allgemeine Einordnung

O Rechtsform: juristische Person ohne Gesellschafter, keine Mitglieder, kein Eigentimer

O Zweck: rein privatnitzig (z. B. Familie, Holding) oder gemischt, rein gemeinnUtzig
O Rechtsgrundlage: Art. 552 §§ 1-41 PGR (Personen- und Gesellschaftsrecht)

O Keine Publizitatspflicht bei rein privatnitziger Stiftung ohne wirtschaftliche Tatigkeit

2. Grundung & Kapital

O Grindung durch einseitige Willenserklarung (inter vivos oder mortis causa) = Stif-
tungserklarung, Festlegung des Zwecks und Widmung des Vermogens

O Dokumentation der essentialia negotii und gegebenenfalls des Stifterwillens in Stif-
tungsurkunde, Stiftungszusatzurkunde und allfalligen Reglementen

O Mindestkapital: CHF 30.000 (alternativ EUR/USD)

O Grindungsanzeige innerhalb 30 Tagen beim Amt flr Justiz erforderlich

3. Struktur & Organe

O Zwingendes Organ: Stiftungsrat (mind. 2 Personen, in Liechtenstein domiziliert)
O Fakultative Organe: Revisionsstelle, Kontrollorgan, Beirat, Protektor, Kurator
O Reprasentant erforderlich, wenn keine inlandische Zustelladresse vorhanden

O Regelung von Amtsperioden, Nachbesetzungen, Abberufung klar definieren

4. Begunstigtenstruktur

O Definition der Begunstigten erforderlich

O Klarstellung der Rechte: Rechtsanspruch oder Ermessensentscheidung

O Festlegung der Kontrollrechte (Information, Auskunft, Rechnungslegung)

O Verzicht auf GbermaRige Stifterrechte zur Wahrung steuerlicher Anerkennung

O Regelung der Letztbeglnstigung im Liquidationsfall ausdrtcklich vorsehen
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5. Vermogensschutz & Glaubigerabschirmung

O Vermdgen wird vom Stiftervermdgen getrennt (Zweckvermogen)

O Ausschluss der Glaubigerzugriffe moglich (Familienstiftung gemald § 36 PGR)
O Pflichtteilserganzungsanspriche stark zeitlich eingeschrankt (2 Jahre vor Tod)
O Schenkungsanfechtung im Insolvenzfall nur eingeschrankt maoglich

O Keine automatische Vollstreckbarkeit auslandischer Urteile in Liechtenstein

6. Steuerliche Behandlung in Liechtenstein

O Regime 1: regulare Korperschaftsteuer (12,5 %) mit Steuerbefreiungen

O Regime 2: Private Vermogensstruktur (PVS): nur CHF 1.800 Mindeststeuer p. a.
O Keine Vermogen-, Erbschafts-, Schenkungs- oder Kapitalertragsteuer

O Internationale DBA-Struktur mit Uber 20 Staaten

/. Internationale Relevanz

O Kritische Prufung steuerlicher Anerkennung im Wohnsitzstaat erforderlich

O In Deutschland hohe Anforderungen an Trennung von Stifter und Stiftung

O Automatischer Informationsaustausch (AlA) in Kraft: Offenlegung

O Struktur und Einflussrechte auf steuerliche Behandlung im Ausland abstimmen

O Praxis der Dokumentation und wirtschaftlichen Substanz sicherstellen

8. Nachhaltigkeit & Strategie

O RegelméaRige Uberpriifung der Struktur empfohlen (alle 3-5 Jahre)

O Anderungen der Lebensverhéltnisse durch Reglemente auffangen

O Klare Governance und Rollenverteilung zur langfristigen Funktionsfahigkeit
O Stiftung nicht als Produkt, sondern als strategisches Konzept verstehen

O Personliche Beratung durch interdisziplindres Team (Steuer, Recht, Struktur)

Seite 45 /45

www.plattes.net
ESB57034811; Cami dels Reis 308, Edificio 3A, 2° | 07010 Palma de Mallorca | Spain



https://www.plattes.net/honorare

	1. Herkunft, Rechtsgrundlagen und Entwicklung
	2. Wesen und Struktur der liechtensteinischen Stiftung
	3. Gründungsverfahren und Dokumentationsstruktur
	4. Formen und Zweckausrichtungen
	Die Familienstiftung
	a) Reine Familienstiftung
	b) Gemischte Familienstiftung

	Die mittelbare Unternehmensträgerstiftung (Holdingstiftung)
	Die unmittelbare Unternehmensträgerstiftung
	Mischformen

	5. Organe, Governance und Kontrolle
	Der Stiftungsrat – das Leitungsorgan
	Der Repräsentant
	Revisionsstelle
	Kontrollorgan – freiwilliges Aufsichtsinstrument
	Weitere fakultative Organe: Beirat, Protektor, Kurator, Kollator

	6. Rechte und Stellung von Begünstigten
	Typologie der Begünstigten
	Rechte der Begünstigten
	Verhältnis zwischen Stifter und Begünstigten
	Gestaltungsspielräume und Praxistipps

	7. Vermögensschutz, Haftungsfragen und Gläubigerzugriff
	Trennung des Stiftungsvermögens vom Privatvermögen
	Pflichtteilsrecht und Schenkungsanfechtung
	Gläubigerschutz und Art 552 § 36 PGR
	Schenkungsanfechtung im Fall der Insolvenz
	Missbrauch und ordre-public-Problematik

	8. Steuerliche Behandlung in Liechtenstein
	Die Ertragsteuer
	Die PVS – Private Vermögensstruktur
	Weitere steuerliche Vorteile
	Internationale Akzeptanz

	9. Internationale Anerkennung und steuerliche Relevanz
	Steuerliche Transparenz oder Anerkennung?
	Deutschland: eine besonders komplexe Konstellation
	Schweiz, Österreich und andere Länder
	Automatischer Informationsaustausch (AIA)

	10. Praxisfragen und Fallstricke – was ist zu beachten
	Die Bedeutung der Initialgestaltung
	Fehlender wirtschaftlicher Bruch
	Ungenau definierte Begünstigung
	Unstimmigkeit zwischen Struktur und steuerlicher Zielsetzung
	Fehlende Nachsteuerung bei Lebensveränderungen

	11. Fazit: Chancen, Grenzen und strategischer Nutzen
	Die Chancen: Freiheit, Schutz, Kontinuität
	Die Grenzen: Transparenz, Fremdwahrnehmung, steuerliche Einordnung
	Der strategische Nutzen: Stiftungen als zukunftsfähige Architektur

	Schlussbemerkung und Danksagung
	Gründungsprozess für eine liechtensteinische Stiftung
	Checkliste: Die liechtensteinische Stiftung im Überblick
	1. Allgemeine Einordnung
	2. Gründung & Kapital
	3. Struktur & Organe
	4. Begünstigtenstruktur
	5. Vermögensschutz & Gläubigerabschirmung
	6. Steuerliche Behandlung in Liechtenstein
	7. Internationale Relevanz
	8. Nachhaltigkeit & Strategie


